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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde im Sommersemester 2017 von der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn als Dissertation angenommen. Für die Drucklegung wurden 
Normgebung, Rechtsprechung und Literatur bis einschließlich Januar 2016 
berücksichtigt. Anschließende Entwicklungen und spätere gerichtliche Ent-
scheidungen oder Publikationen konnten nur noch vereinzelt Beachtung fin-
den.

Es ist das Anliegen dieser Arbeit, einen Beitrag zur Lösung medizinethi-
scher und rechtlicher Fragestellungen im Bereich des postmortalen Trans-
plantationswesens aus rechtswissenschaftlicher Perspektive zu leisten. Die 
Transplantationsmedizin demonstriert eindrucksvoll die intrikaten Probleme 
der neuen lebenswissenschaftlichen Herausforderungen der Moderne. Sie 
belegt, dass der medizinische Fortschritt ohne Regulierung durch das Recht 
nur begrenzt wertvoll ist. Das Recht wiederum stünde im Bereich bioethi-
scher Entwicklung ohne den Rückgriff auf moralphilosophische Grundlagen 
auf verlorenem Posten, will es nicht nur Rechtssicherheit, sondern zugleich 
ein möglichst hohes Maß an Gerechtigkeit garantieren. Aus diesem Grund 
legt diese Untersuchung den rechtlichen Würdigungen eine Auseinanderset-
zung mit ethischen Vorfragen zugrunde. Zur umfassenden Begutachtung ist 
schließlich auch ein Blick auf die tatsächliche Umsetzung ethischer und 
rechtlicher „Ideale“ erforderlich. Hierbei findet insbesondere das politische 
Engagement im Bereich des Transplantationssektors Beachtung. Die Evalua-
tion der bisherigen politischen Auseinandersetzungen versteht sich als Anstoß 
zu grundlegenden Veränderungen in der Handlungsmaxime der verantwort
lichen parlamentarischen Akteure, die ihre Möglichkeiten zur Lösung ele-
mentarer medizinethischer Problemstellungen zu oft nicht voll ausschöpfen.

Mein erster Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Klaus 
Ferdinand Gärditz, der mich über das gesamte Promotionsprojekt überaus 
wohlwollend gefördert hat. Seiner vorbehaltslosen und nachdrücklichen Un-
terstützung verdanke ich zu weiten Teilen die Aufnahme in die Promotions-
förderung des Cusanuswerks, bei dem ich mich für die großzügige ideelle 
und finanzielle Förderung bedanken möchte.

Ein herzlicher Dank ist zudem an Herrn Professor Dr. Christian Hillgruber 
für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die Begutachtung des 
Dissertationsprojekts für die Aufnahme in das Cusanuswerk gerichtet.



8	 Vorwort

Für die gewissenhafte sowie unverzichtbare Korrektur und Kritik des Ma-
nuskripts danke ich meinem guten Freund Peter Zickenheiner ganz herzlich.

Zutiefst dankbar bin ich nicht zuletzt über den fortwährenden Rückhalt der 
lieben Menschen in meinem Umfeld, die mir täglich aufs Neue Ansporn 
waren, mein Projekt zielstrebig zu verfolgen. Besonders bedanken möchte 
ich mich an dieser Stelle bei Martin für ein jederzeit offenes Ohr sowie zahl-
reiche praktische Anmerkungen, die für mich und die Arbeit sehr wertvoll 
waren. Mein Dank gilt ebenso meinen beiden langjährigen Freundinnen, 
Maria und Stefanie, die durch ihre aufrichtige Begleitung eine unersetzliche 
Bereicherung für mich sind.

Mein größter Dank gilt schließlich meiner lieben Familie, die mich auf 
meinem gesamten Werdegang liebe- und verständnisvoll begleitet hat. Sie 
war in den entscheidenden Momenten meines Lebens durch ihre bedingungs-
lose Liebe meine wichtigste Stütze. Ihr seien daher ein paar persönliche 
Worte gewidmet. Ein herausragendes Dankeschön möchte ich meiner Mutter, 
Ria, aussprechen. Durch ihr Talent, im Leben dasjenige zu würdigen, was 
wirklich Bedeutung hat, war sie mir nicht nur Mutter, sondern Freundin und 
Vorbild zugleich. Es ist mir zudem ein Anliegen, meine Großeltern, Ernst 
und Berni, hervorzuheben, deren beherzter Einsatz meine Biografie stark 
geprägt hat. Insbesondere der unermüdlichen Unterstützung meines Großva-
ters auf meinem Bildungsweg verdanke ich am Ende die Entstehung dieser 
Arbeit, weshalb sie ihm in Liebe und Dankbarkeit gewidmet sein soll. Ebenso 
möchte ich meiner „Tante“ Marina einen tiefen Dank aussprechen, die in 
ihrer liebevollen Art stets ein offenes Ohr und unersetzliche Ratschläge für 
mich bereithält, die mich ein Leben lang begleiten werden. Schließlich danke 
ich nicht zuletzt Heinz, der mit seiner herzenswarmen und gleichsam schalk-
haften Art aus unserer Familie nicht mehr wegzudenken ist.

Bonn, den 01. März 2018	 Yvonne Neuefeind
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A. Einleitung

I. Ausgangslage und Problemstellung

Unter einer Organtransplantation wird die Übertragung von Organen von 
einem Menschen auf einen anderen verstanden. Sie dient dem Zweck, ein 
beim Empfänger funktionsbeeinträchtigtes Organ durch ein gesundes Trans-
plantat zu ersetzen. Diese Art der Heilbehandlung unterscheidet sich erheb-
lich von konventionellen Methoden, da das duale Arzt-Patienten-Verhältnis 
zwingend durch eine dritte Person, den Spender, aufgebrochen wird. Die in 
der Geschichte der Medizin bisher unübliche Konstellation führt dazu, dass 
sich die Ärzteschaft nicht, wie gewohnt, nur auf ihren Heilauftrag besinnen, 
sondern zusätzlich das Wohl eines weiteren Betroffenen berücksichtigen 
muss. Das Heil des Kranken kann daher lediglich noch eingeschränkt als 
„höchstes Gesetz“ bezeichnet werden. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Sachlage nicht nur medizinische Herausforderungen formuliert, sondern zu-
dem schwerwiegende Fragestellungen an das geltende Menschenbild auf-
wirft. Die medizinische Revolution des 20. Jahrhunderts stellt folglich neue 
Anfragen an die vermeintlich eingespielte Arzt-Patienten-Beziehung. Durch 
einen permanenten medizinischen Fortschritt wird die Gesellschaft immer 
wieder in völlig neuartige Grenzsituationen manövriert und mit Problemstel-
lungen konfrontiert, die Reflexionen im Schnittfeld verschiedener Wissen-
schaftsdisziplinen erfordern. Die Medizin selbst besitzt nicht die Kompetenz, 
Antworten auf die mit ihren Handlungen verbundenen ethischen und recht
lichen Fragen zu geben. Sie bedingt jedoch den Fortschritt und diktiert sein 
Tempo maßgeblich mit. Fortschritt allein ist allerdings kein Selbstzweck, 
sondern kann, wie die Transplantationsmedizin schlaglichtartig illuminiert, 
ambivalenter Natur sein.

Die Ausgangslage des Transplantationswesens ist von Natur aus maßgeb-
lich von dem Verhältnis der Beteiligten zueinander geprägt. Es stellt sich vor 
allem die Frage nach deren Rechten und Pflichten. In der öffentlichen De-
batte sind jedoch andere Faktoren wesentlich präsenter. Die Probleme der 
Ressourcenknappheit und einer gerechten Verteilung der übersichtlichen Zahl 
vorhandener Organe sind in aller Munde. Durch das Unterangebot werden 
Entscheidungen virulent, die zwangsläufig das Leben des einen und den Tod 
des anderen bedeuten. Der Bekämpfung der Knappheitssituation und der 

1  Lateinische Redewendung.

Salus aegroti suprema lex  –  
Das Heil des Kranken sei höchstes Gesetz!1
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Entwicklung eines gerechten Verteilungsmodus werden daher in der öffentli-
chen Diskussion höchste Prioritäten beigemessen.

Das 1997 in Kraft getretene Transplantationsgesetz hatte, neben der Ziel-
setzung Rechtssicherheit zu schaffen, den Anspruch, diese Dilemmaentschei-
dungen zu reduzieren.2 Im Vordergrund des Gesetzesvorhabens standen daher 
eine effiziente Organgewinnung sowie eine Steigerung der Bereitschaft zur 
Organspende in der Bevölkerung, die unter anderem durch ein vertrauenser-
weckendes System gefördert werden sollten. 15 Jahre nach Verabschiedung 
des Gesetzes stellte sich die Sachlage jedoch ernüchternd dar. Überwiegend 
war von einer Zielverfehlung die Rede.3 Es kann nicht geleugnet werden, 
dass das Transplantationsgesetz einige grundlegende Rechtsfragen geklärt 
und so zur Herstellung von Rechtssicherheit beigetragen hat; allerdings 
wurde im Laufe der Jahre die Lückenhaftigkeit des Gesetzes offenbart. 
Ebenso hat sich die Schere zwischen vorhandenen und benötigten Organen 
vergrößert; unter anderem, weil der medizinische Fortschritt eine Indika
tionserweiterung für die Behandlung mit einem Transplantat bedingt hat. 
Eine Reform des Transplantationsgesetzes war daher nur eine Frage der Zeit. 
Im Jahre 2012 hat der Gesetzgeber die Umsetzung der europäischen Richt
linie RL  2010 / 53 / EU zum Anlass genommen, das Transplantationsgesetz 
über die europarechtlichen Vorgaben hinaus zu novellieren. Insgesamt erfolg-
ten drei Reformansätze. Bei den Gesetzesänderungen gab die Erhöhung der 
Organspenderrate wieder einen entscheidenden Ton an.

II. Zielsetzung

Nach der Verabschiedung des Transplantationsgesetzes im Jahre 1997 ha-
ben sich zahlreiche unbewältigte Konflikte und nicht gemeisterte Herausfor-
derungen dargetan, deren Lösung durch eine Reformierung gefordert wurde. 
In einer Gesetzesnovellierung lag für viele die Hoffnung, dass basale Prob-
leme von der Politik endlich angegangen würden. Die vorliegende Arbeit 
nimmt diese Erwartungen zum Anlass zu untersuchen, ob der Gesetzgeber 
mit seiner Reform den grundlegenden Forderungen der Anspruchsteller ge-
recht wurde. Der Gegenstand der Analyse beschränkt sich dabei auf die Be-
trachtung der postmortalen Organtransplantation; die Lebend- sowie die Ge-
webespende sollen bewusst ausgeklammert werden. Es kann aufgrund der 
Vielschichtigkeit der Thematik ferner nicht das Anliegen dieser Arbeit sein, 

2  Vgl. BT-Drs. 13 / 4355, S. 2 und S. 11.
3  Vgl. nur Breyer, ZME 48 (2002), S. 111 ff.; Gutmann, Für ein neues Transplan-

tationsgesetz, passim; ders., in: Middel / Pühler / Lilie u. a. (Hrsg.), Novellierungs
bedarf des Transplantationsrechts, S. 17 ff.; Höfling, JZ 2007, S. 481 ff.; Krüger, in: 
Charbonnier / Laube (Hrsg.), Organ- und Gewebetransplantation, S. 13 ff.
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jedes Einzelproblem im Bereich der Leichenspende aufzuzeigen und abzu-
handeln. Vielmehr sollen die wesentlichen Systementscheidungen des Ge-
setzgebers im Vordergrund stehen. Einigen Grundsatzproblemen abseits die-
ses Rahmens kann daher aus Platzgründen keine oder keine tiefgreifende 
Beachtung geschenkt werden, wozu etwa datenschutzrechtliche Belange, 
Qualitäts- und Sicherheitsregelungen oder eine Auseinandersetzung mit den 
Einzelproblemen des im Transplantationsgesetz formulierten Organhandel-
verbots oder anderen Straftatbeständen zählen. Ebenso nicht im Fokus der 
Arbeit steht die Zusammenführung von medizinisch relevanten Datensätzen 
durch die Errichtung eines Transplantationsregisters.

Die organisatorisch-strukturellen Novellierungen und die Einführung der 
Entscheidungslösung mit der Reformwelle des Jahres 2012 haben den recht-
lichen Rahmen des Transplantationswesens nicht grundlegend in Frage ge-
stellt, sodass eine Vielzahl von Problemen weiterbesteht oder diese sogar 
noch verschärft wurden. Außerdem treten mit den punktuellen Modifizierun-
gen neue Konfliktherde hinzu, die vor allem einer rechtlichen Würdigung 
bedürfen. Als besonders dramatisch stellte sich die durch das Bekanntwerden 
der Manipulationsskandale evozierte erneute Gesetzesnovelle des Jahres 2013 
dar. Auch wenn der Gesetzgeber lediglich punktuelle Änderungen beschlos-
sen hat, war das mediale Interesse aufgrund der Unregelmäßigkeiten an eini-
gen Transplantationszentren enorm und in Bezug auf die Organspende insge-
samt höchst kritisch. Das Ergebnis der eilig initiierten Reform war wieder 
keine grundlegende Neuordnung des bisherigen Transplantationssystems. 
Diejenigen für den Organisationsrahmen relevanten modifizierten Stell-
schrauben müssen jedoch Beachtung finden. Hauptanliegen dieser Arbeit ist 
es, die strukturelle Weiterentwicklung des deutschen Transplantationswesens 
kritisch zu begleiten und systemrelevante Modifikationsmöglichkeiten aufzu-
zeigen. Die nachfolgenden Untersuchungen verstehen sich als Anstoß für 
weitere Diskussionen über eine erneute Reformierung des Transplantations-
gesetzes in Bezug auf seine grundlegende Ausrichtung.

Aufgrund der Komplexität der Materie versteht es sich von selbst, dass ein 
Gesetz zur Regelung der Organtransplantation nicht lediglich medizinische 
Handlungsmöglichkeiten in eine rechtliche Form gießt, sondern zudem ethi-
sche Aspekte bei der Normgebung eine enorme Rolle spielen. Um das Sys-
tem des Transplantationswesens sinnbringend erfassen und bewerten zu 
können, darf das Spannungsfeld von Medizin, Ethik und Recht nicht außer 
Acht gelassen werden. Zu einer umfassenden wissenschaftlichen Begleitung 
des Transplantationswesens gehört folglich auch eine Auseinandersetzung 
mit den medizinischen sowie ethischen Grundlagen. Aufgrund der Zielset-
zung, einen Beitrag zur Debatte um eine erneute Gesetzesnovelle zu leisten, 
darf zusätzlich das Wesen der Rechtspolitik nicht ignoriert werden. Schließ-
lich ist es der Wille der Politik, der über den Beginn einer neuen Reform




